
 

 

GEMEINDE NASSEREITH - Sachsengasse 81a -  6465 Nassereith 
 
 

 

           
K U N D M A C H U N G 

 
 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nassereith hat in der 4. Gemeinderatssitzung  am  14. Mai 2002 nachstehende 
Beschlüsse gefasst: 
 
 
Tagesordnungspunkt 1: 
Genehmigung des Sitzungsprotokolles d. Sitzung v. 26. März 2002 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nassereith beschließt mit 10 Ja-Stimmen gegen 0 Nein-Stimmen und 1 
Enthaltung das Sitzungsprotokoll vom 26. März 2002 vollinhaltlich zu genehmigen. 
 
 
Tagesordnungspunkt 2: 
Verzicht auf das in EZ 1091 eingetragene Vor- u. Wiederkaufsrecht d. Gemeinde Nassereith (Reitsamer S.) 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nassereith beschließt einstimmig, auf das in EZ 1091 (Grundbuch Nassereith) zu 
Gunsten der Gemeinde Nassereith lastende Vor- u. Wiederkaufsrecht zu verzichten und der Einverleibung der 
Löschung des Vor- u. Wiederkaufsrechtes die Zustimmung zu erteilen. Die Kosten hierfür gehen zu Lasten der 
Antragstellerin! 
     
Tagesordnungspunkt 3: 
Verzicht auf das in EZ 1124 eingetragene Vor- u. Wiederkaufsrecht d. Gemeinde Nassereith (Unterlechner) 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nassereith beschließt einstimmig, auf das in EZ 1124 (Grundbuch Nassereith) zu 
Gunsten der Gemeinde Nassereith lastende Vor- u. Wiederkaufsrecht zu verzichten und der Einverleibung der 
Löschung des Vor- u. Wiederkaufsrechtes die Zustimmung zu erteilen. Die Kosten hierfür gehen zu Lasten der 
Antragstellerin! 
 
Tagesordnungspunkt 4: 
Auflage u. Beschlussfassung – Allgemeiner u. Ergänzender Bebauungsplan für d. Gst. 223/1 u.a. (Mang 
B./Maurer H.) 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nassereith beschließt einstimmig den Entwurf eines Allgemeinen und 
Ergänzenden Bebauungsplanes hinsichtlich der Gp. 223/1 u.a. bzw. 224/1 (neu) (KG. NASSEREITH) laut planlicher 
Darstellung AE/018/04/2002 DI EGG Bernd, 6020 Innsbruck gem. §  65 Abs. 1 TROG 2001, LGBl. Nr. 
93/2001während vier Wochen hindurch zur allgemeinen Einsichtnahme aufzulegen. Dieser Entwurf kann in der Zeit 
von  
 

15.05.2002  –  14.06.2002 
 
während der Amtsstunden im Gemeindeamt Nassereith eingesehen werden. 
 



 

 

 
 
 
 
Personen, die in der Gemeinde Nassereith einen Hauptwohnsitz haben und Rechtsträger, die in der Gemeinde 
Nassereith eine Liegenschaft besitzen, steht das Recht zu, bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflagefrist 
eine Schriftliche Stellungnahme zum Entwurf abzugeben. 
 
Gleichzeitig mit der Beschlussfassung über die Auflegung des gegenständlichen Entwurfes wird gem. § 65 Abs. 2 
TROG 2001, LGBl. Nr. 93/2001 der Beschluss über die Erlassung des Allgemeinen und Ergänzenden 
Bebauungsplanes gefasst.  
Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungsfrist keine Stellungnahme zum 
Entwurf einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird.  
 
Tagesordnungspunkt 5: 
Ansuchen Muhr  Transporte KEG um Verkauf d. Gp. 2988 (KG.NASSEREITH) 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nassereith beschließt mit 10 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung (GR Scheiring enthält 
sich wegen Befangenheit) das Grundstück 2988 (KG.NASSEREITH) im Ausmaß von 2.160 m² zum Preis von € 
21,80/m² (Gesamt daher: € 47.088,-) an die Fa. Muhr Transporte KEG, St. Wendelin 5, 6465 Nassereith zu 
verkaufen.  Das gegenständliche Grundstück befindet sich nach dem derzeit gültigen Flächenwidmungsplan zur 
Gänze im „Gewerbe- u. Industriegebiet“ (§ 39 TROG 2001). 
Mit der Erstellung des erforderlichen Kaufvertrages ist der Notar Dr. Heinz Seiser, 6460 Imst zu beauftragen und 
gehen alle Kosten der Vertragserstellung und grundbücherlichen Durchführung zu Lasten des Käufers. 
 
Tagesordnungspunkt 6: 
Ansuchen Fam. Muffat Irene um Verkauf bzw. Pacht – Zufahrtsweg über Gp. 2768/90  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nassereith beschließt einstimmig, den Eigentümern des Grundstückes 2768/88 
(dzt. Muffat Irene u. Muffat Gerald) und deren Rechtsnachfolgern die Dienstbarkeit des Geh- u. Fahrweges auf der 
Gp. 2768/90 (Teilfläche lt. beiliegendem Plan!) als Zufahrt zur Gp. 2768/88 unentgeltlich einzuräumen. Die Erstellung 
des erforderlichen Dienstbarkeitsvertrages ist von den Antragstellern zu veranlassen. Die Kosten der 
Vertragserstellung  und grundbücherlichen Durchführung gehen zu  Lasten der Dienstbarkeitsnehmer.  
 
 
Tagesordnungspunkt 7: 
Ankauf Friedhofsbagger             
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nassereith beschließt einstimmig, diesen Tagesordnungspunkt bis zur Klärung 
möglicher Alternativvorschläge (gemeinsame Ankauf u. Nutzung mit der Gemeinde Tarrenz bzw. ev. Anmietung 
Friedhofsbagger über die Fa. UNI-Maschinen) zu vertagen. 
Weiters wird mit gleicher Stimmenzahl beschlossen, an der örtlichen Amtstafel der Gemeinde Nassereith die Stelle 
eines „Totengräbers“ öffentlich auszuschreiben. Als Bewerbungsfrist wird ein Zeitraum von 4 Wochen (Mitte Juni 
2002) festgesetzt. Einheimische Bewerber mit österreichischer  bzw. EU-Staatsbürgerschaft werden bevorzugt.  
 
Auf Antrag des Bürgermeisters wird der Tagesordnungspunkt 7a einstimmig nachträglich auf die Tagesordnung 
genommen. 
 
Tagesordnungspunkt 7a: 
Anpassung/Erhöhung – „Babygutschein“ der Gemeinde Nassereith            
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nassereith beschließt einstimmig, den anlässlich der Geburt eines Kindes 
gewährten Zuschuss („Babygutschein“) der Gemeinde Nassereith von bisher € 58,14 auf € 60,- je Kind zu erhöhen. 
Die Erhöhung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft! 



 

 

 
 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt 8: 
Anfragen, Anträge und Allfälliges 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt wurden keine Beschlüsse gefasst! 
 
 
 
 
Wer sich durch diese Beschlüsse in seinen Rechten verletzt sieht, kann innerhalb der Kundmachungsfrist Aufsichtsbeschwerde 
beim Gemeindeamt Nassereith erheben.  
 
 
 
 
 

 
Bgm. Falbesoner Reinhold 
 
 

  
 

 
kundgemacht, am  15.05.2002 
abgenommen, am  31.05.2002 
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